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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienstellen
145. Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
 Naturpark Rheinland für das 
 Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW.  
S. 306) in Verbindung mit den §§ 78 ff der Gemeindeord-
nung für das Land NRW in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. 
S. 514) und des § 8 Abs. 1, Buchstabe c der Satzung des 
Zweckverbandes Naturpark Rheinland hat die Verbands-
versammlung in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2015 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 
voraussichtlich anfallende Erträge, entstehende Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen, zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermäch-
tigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 768 920,00 E

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 768 920,00 E

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf 748 420,00 E

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf 729 920,00 E

festgesetzt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 E

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf 27 200,00 E

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haus-
haltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Aus- 
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
100 000,00 E festgesetzt.

§ 5

1. Zur Deckung des Finanzbedarfs wird von den kom-
munalen Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage 
nach § 22 Abs. 2 und 3 der Satzung erhoben. Die all-
gemeine Umlage ist zum 15. Februar und 15. August 
2016 jeweils zur Hälfte des Gesamtbetrages zu zahlen.

2. Der Gesamtbetrag der von den kommunalen Ver-
bandsmitgliedern zu zahlenden Umlage wird auf 
482 350,00 E festgesetzt.

Nach der Satzung des Zweckverbandes vom 26. Sep-
tember 2002 wird die Umlage auf der Basis folgender 
Faktoren getragen: Die eingebrachten Flächen werden 
mit dem Grundfaktor 0,25, die Bevölkerungszahl mit 
dem Grundfaktor 0,75 in Anrechnung gestellt. Als Bevöl-
kerungszahl ist die zum 31. Dezember des zweiten dem 
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres fortgeschriebene 
Wohnbevölkerung zugrunde zu legen.

Es ergeben sich folgende Umlageschlüssel

Rhein-Erft-Kreis 33,34 %

Stadt Köln 30,54 %

Kreis Euskirchen 9,40 %

Stadt Bonn 13,66 %

Rhein-Sieg-Kreis 13,06 %

 100,00 %

§ 6

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage  
zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0,00 E

und/oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage  
zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0,00 E

festgesetzt.

§ 7

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

1.1 Die in den Teilplänen der Produktgruppen festgesetz-
ten zahlungswirksamen Aufwendungen und nicht 
investive Auszahlungen sind gegenseitig deckungs-
fähig.

1.2 Investive Auszahlungen innerhalb einer Pro-
duktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 Abs. 2 
GemHVO

2.1 In den Teilplänen der Produktgruppen berechtigten 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwen-
dungen/Mehrauszahlungen, soweit eine Zweckbin-
dung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt 
werden kann.

2.2 Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teil-
finanzpläne berechtigen zu Mehrauszahlungen in-
nerhalb der gleichen Produktgruppe soweit eine 
Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang 
hergestellt werden kann.
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3. Die Anwendung der Deckungsvermerk nach Ziff. 1. 
+ 2. darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos 
der einzelnen Produktgruppe führen.

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne 
des § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW erheblich, wenn sie 
im Einzelfall 25 000,00 E überschreiten.

2. Für die Darstellung von Investitionen als Einzelmaß-
nahme im Teilfinanzplan wird eine Wertgrenze von 
25 000,00 E festgelegt (§ 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

3. Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze werden 
ebenfalls als Einzelmaßnahmen abgebildet, wenn sich 
die Abwicklung der Investitionen über mehrere Jahre 
erstreckt und/oder zweckgebundene Zuwendungen 
von dritter Seite für die Investitionsmaßnahmen ge-
währt wird.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW der Bezirksregierung Köln mit Schrei-
ben vom 9. Dezember 2015 angezeigt worden.

Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) erforderliche Genehmigung 
zu den Festsetzungen in § 5 der Haushaltssatzung ist von 
der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 21. De-
zember 2015 erteilt worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Bergheim, den 4. Januar 2016

gez.  M a i w a l d t 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2017, S. 86

146. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-Nette“ 
 für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. 
NRW. S. 204) in Verbindung mit § 53 Abs. 1 der Kreis-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW  
S. 646) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) und den §§ 78 ff. 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496)  hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Naturpark 
Schwalm-Nette“ am 23. November 2016 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes vo-
raussichtlich anfallenden Erträge und die voraussichtlich 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendi-
gen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

– dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1 111 164 E

– dem Gesamtbetrag der Aufwendungen  
auf 1 111 164 E

im Finanzplan mit

– dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1 026 479 E

– dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1 016 506 E

– dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf 217 250 E

– dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit auf 217 250 E

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 25 000 E festgesetzt.

§ 6

Die Verbandsumlage wird für das  
Haushaltsjahr 2017 auf 987 854 E

festgesetzt.
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Die Umlage setzt sich zusammen aus einem Anteil von 
931 929 E zur Finanzierung der durch sonstige Erträge 
nicht gedeckten Aufwendungen sowie einem Anteil von 
55 925 E zur Finanzierung der durch sonstige Einzahlun-
gen nicht gedeckten Auszahlungen. 

Die Zahlungen sind jeweils mit einem Viertel im Januar 
auf Anforderung (unter Verrechnung Überzahlungen aus 
2015), zum 1. April, 1. Juli und 1. Oktober fällig. 

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2015  
wird endgültig auf 901 960,55 E

festgesetzt.

Die Umlage setzt sich zusammen aus einem Anteil von 
886 308,68 E zur Finanzierung der durch sonstige Erträge 
nicht gedeckten Aufwendungen sowie einem Anteil von 
15 651,87 E zur Finanzierung der durch sonstige Einzah-
lungen nicht gedeckten Auszahlungen.

§ 7

 – entfällt – 

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung finden die im 
Vorbericht des Haushaltsplanes aufgeführten Bewirt-
schaftungsregeln Anwendung.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
erforderliche Genehmigung zu § 6 der Haushaltssatzung 
ist von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung 
vom 30. Januar 2017 erteilt worden.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit, 
der Satzung des Zweckverbandes oder der Kreisordnung 
kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, dass

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden ist,

c) der Verbandsvorsteher den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet hat oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden 
ist, die den Mangel ergibt.

Wegberg, den 28. Februar 2017

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
gez. Dr.  S c h m i t z

Es wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der in 
der vorstehenden Bekanntmachung aufgeführten Haus-
haltssatzung des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-
Nette“ für das Haushaltsjahr 2017 mit dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 23. November 2016 überein-
stimmt.

§ 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung 
vom 26. August 1999 (GV NW S. 516) zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW.  
S. 741) sind beachtet worden.

Viersen, den 15. Februar 2017

Der Verbandsvorsteher 
gez. Dr.  C o e n e n 

ABl. Reg. K 2017, S. 87

147. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die ab-
handen gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse 
Aachen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonum-
mer: 313045759, 3070142801, 3071451136, 3072547296, 
3072608098, 3072108974.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum

24. Mai 2017

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1–4, 52062 Aachen, anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 24. Februar 2017

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2017, S. 88

148. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer: 
3072917366, 395235450, 3073786216, 3072227188.

Aachen, den 1. März 2017

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2017, S. 88

149. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermelskir-
chen mit der Kontonummer 381585892 hiermit für kraft-
los erklärt.

Wermelskirchen, den 28. Februar 2017

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2017, S. 88
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E Sonstige Mitteilungen

150. Liquidation 
 h i e r :  Smarties – Lernen für Pfiffige e. V.

Der Verein „Smarties – Lernen für Pfiffige“ in Mon-
schau-Mützenich (VR 80451, Aachen) wurde mit Be-
schluss der Mitgliederversammlung am 24. Januar 2017 
aufgelöst. Zum Liquidator wurde Willi Braun, Drossel-
pfad 21, 52078 Aachen bestellt.

Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche 
beim Liquidator anzumelden.

Der Liquidator 

ABl. Reg. K 2017, S. 89

151. Liquidation 
 h i e r :  Akademie für 
 Musik und Literatur Ehreshoven e. V.

Der Akademie für Musik und Literatur Ehreshoven  
e. V. (VR 601326, AG Köln) mit dem Sitz in Engelskir-
chen-Ehreshoven ist aufgelöst. Liquidatoren sind Herr 
Josef Klösgen, Höhenweg 72, 51766 Engelskirchen, Herr 
Dr. Albrecht Pabst, Walbach 7, 51766 Engelskirchen und 
Christoph Freiherr von Lüninck, Ehrenhoven 23 in 51766 
Engelskirchen.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich 
bei einem von ihnen zu melden.

Die Liquidatoren 

ABl. Reg. K 2017, S. 89
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Einzelpreis dieser Nummer 0,16 E

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 
Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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